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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.09.2012 

Geschäftszahl 

D12 261123-0/2008 

Spruch 

D12 261123-0/2008/14E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Auttrit als Vorsitzenden und den Richter Dr. Dajani als 
Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Ukraine, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
29.04.2005, Zl. 04 10.620-BAS, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 17.07.2012 zu Recht 
erkannt: 
 

Der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des bekämpften Bescheides wird stattgegeben und festgestellt, dass die 
Ausweisung von XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Ukraine gemäß § 10 Abs 2 iVm §10 Abs. 
5 AsylG 2005 idF BGBl I Nr. 38/2011 auf Dauer unzulässig ist. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Sachverhalt und Verfahrensgang: 
 

Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger der Ukraine, reiste am 17.05.2004 illegal in das österreichische 
Bundesgebiet ein und stellte am 18.05.2004 einen Asylantrag. Dazu wurde er am 24.05.2004 und am 25.05.2004 
vom Bundesasylamt, Erstaufnahmestelle West, erstbefragt bzw. am 02.02.2005 vom Bundesasylamt, 
Außenstelle Salzburg. In Rahmen der Erstbefragung gab der Beschwerdeführer an, sein Heimatland aus 
wirtschaftlichen Gründen verlassen zu haben, weil man in seiner Heimat für Arbeit schlecht bzw. überhaupt 
nicht bezahlt werde. Andere Gründe habe er nicht vorzuweisen. 
 

In der Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 02.02.2005 gab der Beschwerdeführer - kurz zusammengefasst 
- an, dass er nach dem Ende seines Wehrdienstes am 16.04.2002 gemeinsam mit seinem Freund ein Autoservice 
eröffnet habe. Nach einiger Zeit sei die Mafia gekommen und habe Schutzgeld verlangt, wobei sie anfangs US $ 
100 pro Monat hätten bezahlen sollen, den nächsten Monat US $ 200, dann US $ 300. Eines Tages habe er die 
Bezahlung eines weiteren Schutzgeldes verweigert, woraufhin ihm mit dem Umbringen gedroht worden sei. 
Daraufhin habe er eine Anzeige beim MWD erstattet, aber sein Anliegen sei nicht weiter verfolgt worden. Am 
nächsten Tag seien er und sein Freund stark verprügelt worden, woraufhin sie 2 Wochen im Krankenhaus 
gelegen seien. Dann sei er via Telefon zu einer zusätzlichen Zahlung von US $ 1000 aufgefordert worden. 
Nachdem er die Bezahlung verweigert habe, sei eineinhalb Wochen später ihre Werkstatt niedergebrannt 
worden. Dennoch hätten die Bedrohungen nicht aufgehört, woraufhin er sich zur Ausreise entschlossen habe. 
 

Im gegenständlichen Verfahren legte der Beschwerdeführer seinen Reisepass Nr. XXXX, ausgestellt am XXXX 
vom Innenministerium Ukraine, vor, worin sich ein Visum Nr. XXXX für Tschechien, ausgestellt am 
02.09.2003 von der tschechischen Botschaft in Kiew, mit der Gültigkeit vom 02.09.2003 bis zum 29.09.2003, 
befindet. 
 

Mit Bescheid vom 29.04.2005, Zl. 04 10.620-BAS, hat das Bundesasylamt den Asylantrag des 
Beschwerdeführers gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen (Spruchpunkt I.) und die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung in die Ukraine gemäß § 8 Abs. 1 AsylG für zulässig erklärt (Spruchpunkt 
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II.). Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG wurde der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet in die 
Ukraine ausgewiesen (Spruchpunkt III.). Beweiswürdigend führte die belangte Behörde aus, dass das gesteigerte 
Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich seines Fluchtgrundes unglaubwürdig sei und somit keinerlei 
Relevanz bezüglich der Genfer Flüchtlingskonvention aufweise. Sowohl sein Aufenthalt in Tschechien, wo er 
keineswegs als Verfolgter oder Asylsuchender aufgetreten sei, als auch die Steigerung seines Vorbringens von 
Einvernahme zu Einvernahme sei als klares Indiz dafür zu werten, dass die Ausreise des Beschwerdeführers aus 
der Ukraine keinen asylrelevanten Hintergrund aufweise. 
 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers sei unglaubwürdig, es könne keine asylrelevante Verfolgung festgestellt 
werden. Eine refoulementrelevante Gefährdung sei nicht gegeben, die Ausweisung stelle keinen Eingriff in Art. 
8 EMRK dar. 
 

Dagegen wurde mit Schriftsatz vom 17.05.2005 fristgerecht Beschwerde (damals Berufung) erhoben. 
 

Mit Verfahrensanordnung vom 09.07.2010 wurden dem Beschwerdeführer Feststellungen zur Lage in der 
Ukraine übermittelt und binnen einer Frist von zwei Wochen Gelegenheit eingeräumt, sich zu der allgemeinen 
(politischen, wirtschaftlichen und sozialen) Situation in seinem Herkunftsstaat sowie zu seinen persönlichen und 
familiären Verhältnissen in Österreich zu äußern. 
 

Am 28.07.2010 langte beim Asylgerichtshof eine entsprechende Stellungnahme ein, worin der 
Beschwerdeführer zu seinen persönlichen und familiären Verhältnissen in Österreich ausführte, dass er 
unverheiratet sei, aber seit Winter 2004/2005 in einer ständigen Lebensgemeinschaft mit Frau XXXX, StA. 
Mongolei, lebe. Dazu legte er eine Bestätigung der Caritas vom 19.07.2010 sowie einen Mietvertrag vom 
02.05.2006 und vom 27.10.2009 vor. 
 

Er könne sich - so der Beschwerdeführer weiter - gut auf Deutsch verständigen, da er sich von Beginn seines 
Aufenthaltes um das Erlernen der Landessprache bemüht habe, insbesondere durch seine Teilnahme an EPIMA 
2 (Bildungsprogramm für unbegleitete Minderjährige und junge Erwachsene, um die Deutschkenntnisse zu 
verbessern), aber auch durch Kontakte mit deutschsprachigen ÖsterreicherInnen, bspw. im Bereich seiner 
Gewerbeausübung. Er sei nicht nur in der Lage sich verständlich und klar mit GesprächspartnerInnen zu 
unterhalten, es gelinge ihm auch seinen Schriftverkehr im erforderlichen Ausmaß auf Deutsch zu erledigen. 
 

Ferner habe er ein Reinigungsgewerbe gegründet, um seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können. Dazu 
legte der Beschwerdeführer einen Auszug aus dem Gewerberegister XXXX und eine Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung des Steuerberatungsbüros 2008 vor, dann ruhend gemeldet, um - so er Beschwerdeführer 
weiter - als Saisonarbeiter im Tourismus arbeiten zu können. Vom 15.12.2009 bis zum 30.04.2010 habe er - wie 
seine Lebensgefährtin - im Gastgewerbe Hotel XXXX gearbeitet, wie sich aus den Beschäftigungsbewilligungen 
ergebe. Ab Mai 2010 habe er das Reinigungsgewerbe wieder aufgenommen. Es sei ihm - soweit möglich - 
immer ein Anliegen gewesen sich selbst zu erhalten und seine Arbeitskraft, seine Kenntnisse und Fähigkeiten in 
Österreich einzubringen. EPIMA 2 habe ihm eine Chance im Rahmen einer gemeinnützigen Beschäftigung 
gegeben, um sich mit dem Österreichischen Arbeitsmarkt vertraut zu machen und darauf aufbauend den Schritt 
zu wagen, sich mit einem Gewerbe selbstständig zu machen. Er wolle seine Arbeitskraft auch weiterhin dem 
österreichischen Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. 
 

Weiters habe er - wie sich aus den Teilnahmebestätigungen ergibt - Lernraum Österreich besucht, wo sich ihm 
im Rahmen seiner Tätigkeit für den XXXX die Gelegenheit geboten habe, sowohl Tagesstruktur 
wiederzuerlangen, als auch strukturierte Außenkontakte, vor allem zur österreichischen Bevölkerung zu haben 
(XXXX). 
 

Abschließend hielt der Beschwerdeführer nochmals fest, dass er sich hier in Österreich ein Leben aufgebaut habe 
und dass in seinem Fall von einer gelungenen Integration gesprochen werden könne. Das Kennenlernen der 
österreichischen Gesellschaft, der Strukturen und Rechtsnormen in Österreich, der österreichischen Sitten und 
Gebräuche sei ihm eigentlich in dem ihm zugeteilten Quartier - Caritas Jägerwirt in Puch bei Hallein - sehr gut 
gelungen. Durch die Teilnahme am EPIMA Projekt habe er die deutsche Sprache passabel erlernen können und 
einen Einblick in die Österreichische Arbeitsmarktstruktur erworben. Dort habe er auch Freunde aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen gewonnen - angefangen bei Österreichischen Staatsangehörigen über 
Afghanische, Somalisch und Iranische bis hin zu Deutschen - und er habe gelernt, tolerant, vorurteilsfrei und 
aufmerksam miteinander umzugehen, was - seiner Meinung nach - eine wertvolle Voraussetzung für eine 
gelingende Integration sei. 
 

Durch die Gründung eines eigenständigen Gewerbes sei es ihm möglich gewesen auch selbsterhaltungsfähig zu 
werden und sich mit den entsprechenden gesetzlichen Regelungen vertraut zu machen (Gewerbeordnung, 
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Buchhaltung, Steuererklärung). Das Kennenlernen, in Beziehung treten und in einer partnerschaftlichen 
Beziehung zu leben hätten ihn menschlich wachsen lassen - sie würden beide Verantwortung für ihr 
Zusammenleben, für die Verantwortung dem anderen gegenüber übernehmen und würden ihre einzige 
gemeinsame Lebensperspektive in Österreich sehen. 
 

Ergänzend trat der Beschwerdeführer den übermittelten Länderfeststellungen zur Ukraine entgegen und hielt 
dazu - kurz zusammengefasst - fest, dass er ein Leben in der Ukraine nicht als gesichert betrachten könne, 
vielmehr müsse er fürchten, weiterhin bedroht und schweren Repressalien ausgesetzt zu werden bzw. die 
Exekutive dieser Bedrohung nicht in adäquatem Ausmaß und in der ihr zustehenden Ausübung ihrer Pflicht 
begegnen würde. 
 

Der Beschwerdeführer legte nachstehende Beweismittel hinsichtlich seiner Integrationsbemühungen vor: 
 

Bestätigung der Caritas vom 19.07.2010; 
 

Mietvertrag vom 02.05.2006; 
 

Mietvertrag vom 27.10.2009; 
 

Teilnehmerausweis betreffend seine Teilnahme am EU-Bildungsprojekt EPIMA 2; 
 

Teilnahmebestätigung (EPIMA 2) hinsichtlich eines Deutschkurses im Ausmaß von 235 Unterrichtseinheiten 
vom 02.06.2006; 
 

Teilnahmebestätigung (EPIMA 2) betreffend die Teilnahme am EDV-Unterricht im Ausmaß von 12 Stunden 
vom 02.06.2006; 
 

Auszug aus dem Gewerberegister Nr. XXXX; 
 

Einnahmen- Ausgabenrechnung 2008 betreffend das Reinigungsgewerbe; 
 

Rechnungen für XXXX und für XXXX; 
 

Beschäftigungsbewilligungen vom 15.12.2009 und vom 07.04.2010; 
 

Teilnahmebestätigung (EPIMA 2) hinsichtlich eines absolvierten Kurses von September 2005 bis Juni 2006 im 
Ausmaß von 128 Unterrichtseinheiten des Faches Lernraum Österreich; 
 

Teilnahmebestätigung (EPIMA 2) hinsichtlich eines absolvierten Kurses vom September 2005 bis Juni 2006 in 
Kooperation mit dem XXXX, ein Praktikum im Ausmaß von 110 Einheiten als Wegemacher; 
 

Empfehlungsschreiben von XXXX und XXXX; 
 

Auszug aus dem Strafregister mit Datum vom 26.02.2008. 
 

Am 16.07.2012 langte beim Asylgerichtshof ein weiteres Empfehlungsschreiben von XXXX und XXXX 
betreffend den Beschwerdeführer ein. 
 

Am 19.07.2012 legte der Beschwerdeführer ein Arbeitszeugnis vom XXXX, vom 31.03.2011 vor, worin 
bestätigt wird, dass der Beschwerdeführer während des Zeitraumes vom 18.12.2010 bis zum 31.03.2011 im 
Betrieb gearbeitet habe, wobei er - so in der Bestätigung weiters - immer mit vollstem Einsatz bereit gewesen sei 
und die ihm aufgetragenen Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt habe. 
 

Der Asylgerichtshof erhob Beweis durch folgende Handlungen: 
 

A) Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Akt, samt 

Beschwerdeschrift, Ergänzungen und Beilagen; 
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B) Am 17.07.201211 wurde eine öffentliche mündliche 

Beschwerdeverhandlung durchgeführt, an welcher der Beschwerdeführer als beschwerdeführende Partei, 
teilgenommen hat (siehe Verhandlungsprotokoll OZ 11Z). Das Bundesasylamt ist zur Verhandlung entschuldigt 
nicht erschienen, die Abweisung der Beschwerde wurde beantragt. Im Zuge der mündlichen Verhandlung wurde 
Beweis erhoben durch ergänzende Parteienvernehmung des Beschwerdeführers. 
 

Im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof gab der Beschwerdeführer nach einer 
ausführlichen Rechtsbelehrung bekannt, dass die Beschwerde zu Spruchteil I und II zurückgezogen wird. Es 
wurde festgehalten, dass der Bescheid des Bundesasylamtes vom 29.04.2005, Zl. 04 10.620-BAS, hinsichtlich 
der Spruchpunkt I. und II. des XXXX in Rechtskraft erwachsen ist. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. wurde ausdrücklich aufrecht erhalten und führte der Beschwerdeführer 
aus, er sei seit 18.05.2004 in Österreich aufhältig, seit mehr als 8 Jahren. Er spreche bereits sehr gut Deutsch. 
Dazu habe er bereits mehrere Teilnahmebestätigungen an Deutschkursen übermittelt und er werde auch noch 
eine Prüfung auf dem Niveau A2 absolvieren. Weiters habe er auch mehrere Unterstützungserklärungen von 
österreichischen Privatpersonen übermittelt, die seine Integration in Österreich bestätigen könnten. Seit 2008 sei 
er nicht mehr in der Bundesbetreuung und selbsterhaltungsfähig. Er habe eine Gewerbeberechtigung für ein 
Reinigungsgewerbe, welches derzeit ruhend sei. Vom AMS habe er bereits drei Mal eine 
Beschäftigungsbewilligung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz erhalten, insgesamt habe er ca. 1 Jahr 
gearbeitet. Derzeit habe er wieder vom Hotel XXXX eine Einstellungszusage als Küchenhilfe. 
 

Während der laufenden Verhandlung nahm der beisitzende Richter mit Herrn XXXX Kontakt auf und bestätigte 
dieser, dass der Beschwerdeführer bereits bis dato ein monatliches Einkommen zwischen 

1.300 und 1.400 Euro/Monat erzielt habe, wobei er bereits 2 Saisonen beschäftigt gewesen sei. Es bestünde auch 
in Zukunft eine Beschäftigungsmöglichkeit, sowohl für die Sommer- als auch für die Wintersaison, woraus sich 
eine Gesamtbeschäftigungsdauer von zumindest 9-10 Monaten/Jahr ergeben würde. Weiters gab Herr XXXX via 
Telefon an, vom Beschwerdeführer einen äußerst positiven Eindruck zu haben, dieser sei flexibel, intelligent und 
für den Betrieb sehr hilfreich. Er würde - so der Herr XXXX weiter - die weitere Erteilung einer 
Beschäftigungsbewilligung für den Beschwerdeführer ausdrücklich begrüßen. 
 

Hinsichtlich seiner Wohnsituation führte der Beschwerdeführer aus, dass er derzeit in einer Mietwohnung (20 
m²) in der XXXX wohne, wofür er monatlich 180.- Euro Miete bezahle. 
 

Es bestehe in Österreich kein Aufenthaltsverbot gegen ihn. Er habe bereits eine negative Strafregisterauskunft 
übermittelt, er räumte aber ein, im Jahr 2007 eine Auseinandersetzung mit einem Polizisten im betrunkenen 
Zustand gehabt zu haben. Diese scheine jedoch nicht mehr in seinem Strafregister auf. 
 

Ferner habe er eine neue Lebensgefährtin mit dem Namen XXXX. Diese sei ungarische Staatsbürgerin, welche 
ebenfalls in XXXX arbeiten würde. Sie seien ungefähr seit 1 1/2 Jahren zusammen, wobei sie nicht zusammen 
wohnen würden. 
 

Er habe eine Berufsausbildung, in der Ukraine sei er zum Automechaniker ausgebildet worden. Abschließend 
hielt der Beschwerdeführer nochmals fest, bereits seit über 8 Jahren in Österreich aufhältig zu sein, er fühle sich 
hier sehr heimisch und wolle hier weiterleben und arbeiten und gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin eine 
gemeinsame Zukunft aufbauen. 
 

Zu seiner in der Ukraine lebenden Mutter habe er per Skype Kontakt. 
 

Im Zuge der mündlichen Verhandlung legte der Beschwerdeführer folgende Unterlagen hinsichtlich seiner 
integrativen Bemühungen vor: 
 

Beschäftigungsbewilligung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz vom 22.11.2011; 
 

Lohnabrechnungen betreffend den Zeitraum vom 01.12.2011 bis zum 12.04.2012; 
 

Beschäftigungsnachweis vom Hotel XXXX vom 12.07.2012, wonach der Beschwerdeführer voraussichtlich am 
20.07.2012 wieder seine Stellung als Küchenhilfe antreten werde; 
 

Arbeitsbescheinigung betreffend das Beschäftigungsverhältnis als Küchenhilfe hinsichtlich des oben genannten 
Zeitraumes; 
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Versicherungsbestätigung der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft; 
 

Versicherungsdatenauszug; 
 

Beschäftigungsbewilligung vom 15.12.2009 und vom 07.04.2010 
 

Am 27.08.2012 reichte der Beschwerdeführer einen Nachweis über die Ablegung einer A2 Deutschprüfung der 
Fa. Berlitz vom 06.08.2012 nach. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat durch den erkennenden Senat erwogen: 
 

1. Aufgrund des Akteninhaltes steht nachstehender entscheidungswesentlicher Sachverhalt als erwiesen fest: 
 

Zur Person des Beschwerdeführers wird Folgendes festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Ukraine, am XXXX geboren und trägt den im Spruch genannten 
Namen. Er reiste im Mai 2004 in das österreichische Bundesgebiet ein und hält sich seither durchgehend in 
Österreich auf. Der Beschwerdeführer hat gleich zu Beginn seines Verfahrens einen Lichtbildausweis vorgelegt, 
weshalb seine Identität und Nationalität zweifelsfrei, wie im Spruch angeführt, im gesamten Verfahren 
festgestellt werden konnte. Der unbescholtene Beschwerdeführer ist seiner Mitwirkungspflicht im Laufe des 
Verfahrens ausreichend nachgekommen, weshalb die lange Verfahrensdauer nicht von ihm verursacht wurde. 
 

Es überwiegen überdies in Summe gesehen die positiven Integrationsschritte des Beschwerdeführers. Der 
Beschwerdeführer hat bereits ab September 2005 am Bildungsprogramm für unbegleitete Minderjährige und 
junge Erwachsene (EPIMA) teilgenommen und verfügt daher über gute Deutschkenntnisse, die er kontinuierlich 
zu verbessern versucht, aktuell durch die Absolvierung einer Deutschprüfung auf dem Niveau A2, aber auch 
zweifellos bei der Ausübung seines Beschäftigungsverhältnisses. Neben der Absolvierung eines umfangreichen 
Deutschkurses hat der Beschwerdeführer im genannten Bildungsprogramm auch an einem EDV-Unterricht 
teilgenommen und konnte durch die Teilnahme am EPIMA Projekt erste Einblicke in die Österreichische 
Arbeitsmarktstruktur gewinnen, die er durch ein Praktikum, welches er im Rahmen des Bildungsprogramms in 
Kooperation mit dem XXXX als Wegemacher absolvierte, vertiefen konnte. 
 

Nach der Gründung eines Reinigungsgewerbes im Jahr 2008 hat der Beschwerdeführer keine Leistungen aus der 
Grundversorgung mehr bezogen und bestreitet seitdem seinen Lebensunterhalt aus eigenen finanziellen 
Einkünften. Im Dezember 2009 hat der Beschwerdeführer erstmals eine Beschäftigungsbewilligung nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz erhalten, woraufhin er vom 15.12.2009 bis zum 30.04.2010 im Gastgewerbe, 
Hotel XXXX, als Küchenhilfe gearbeitet hat. In dieser Zeit hat der Beschwerdeführer sein Reinigungsgewerbe 
ruhend gemeldet, ab Mai 2010 wieder aufgenommen, derzeit aber wieder ruhend gemeldet, nachdem ihm am 22. 
November 2011 mittlerweile eine dritte Beschäftigungsbewilligung erteilt worden ist, sodass er - unter 
Zugrundelegung der Beschäftigungsbewilligungen - insgesamt ca. 1 Jahr im Gastgewerbe gearbeitet hat. Auch 
derzeit verfügt er wieder über eine Einstellungszusage vom Hotel XXXX wo er - nach Rücksprache mit dem 
Hotel XXXX - ein monatliches Einkommen von 1.300 bis 1.400 Euro/Monat erhält und als äußerst flexibler, 
intelligenter und sehr hilfreicher Mitarbeiter im Betrieb gilt. Auch in Zukunft bestünde für den 
Beschwerdeführer - so die Auskunftsperson des Hotels XXXX - eine Beschäftigungsmöglichkeit, sowohl für die 
Sommer- als auch für die Wintersaison, woraus sich eine Gesamtbeschäftigungsdauer von zumindest 9-10 
Monate/Jahr ergeben würde. Der Beschwerdeführer ist somit seit Jahren selbsterhaltungsfähig. 
 

Darüber hinaus hat der Beschwerdeführer bereits erstmals am 02.05.2006 eine Wohnung gemietet, auch derzeit 
lebt er in einer kleinen Mietwohnung mit 20m² Wohnfläche und bezahlt dafür 180 Euro Miete/Monat. Zudem 
verfügt der Beschwerdeführer in Österreich über einen weiten Freundes- und Bekanntenkreis, wie aus den 
vorgelegten Empfehlungsschreiben hervorgeht. Dem Beschwerdeführer kann somit eine gelungene Integration 
attestiert werden und ist davon auszugehen, dass er sich auch weiterhin in die österreichische Gesellschaft 
integrieren und selbsterhaltungsfähig sein wird. 
 

Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten, ein Aufenthaltsverbot oder Rückkehrverbot gegen ihn 
wurde nicht verhängt. 
 

2. Diese Feststellungen beruhen auf folgender Beweiswürdigung: 
 

Die Identität des Beschwerdeführers steht aufgrund der Vorlage seines ukrainischen Dokumentes fest. 
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Die Feststellungen zur Nationalität des Beschwerdeführers und seiner familiären bzw. privaten Situation beruhen 
auf seinen diesbezüglichen glaubwürdigen Angaben, sowie den vorgelegten Dokumenten. 
 

Die Feststellungen zu seinem persönlichen Umfeld und seinen Lebensbedingungen in Österreich sowie zur guten 
Integration des Beschwerdeführers ergeben sich aus den diesbezüglichen glaubwürdigen Angaben des 
Beschwerdeführers sowie der vorgelegten Einstellungszusage des potentiellen Arbeitgebers und den vorgelegten 
Unterstützungsschreiben seitens österreichischer Freunde bzw. Bekannten. 
 

Dass gegen den Beschwerdeführer keine Verurteilungen vorliegen, ergibt sich aus der vom Asylgerichtshof 
getätigten Strafregisteranfrage. 
 

Dass gegen den Beschwerdeführer kein Aufenthaltsverbot bzw. Rückkehrverbot vorliegt, ergibt sich aus der vom 
Asylgerichtshof getätigten Anfrage in der Fremdeninformation. 
 

Da im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Asylgerichtshof der Beschwerdeführer in Anwesenheit seines 
Rechtsvertreters bekannt gab, dass die Beschwerde zu Spruchteil I und II zurück gezogen wird, war daher nach 
erfolgter Rechtsbelehrung bezüglich der Folgen der Zurückziehung der Beschwerde zu Spruchteil I und II, mit 
dem Inhalt, dass damit der Bescheid des BAA zu Spruchteil I und II rechtskräftig wird, über diese nicht mehr 
abzusprechen. Aus dem handschriftlich unterfertigten Verhandlungsprotokoll ergibt sich, dass der 
Beschwerdeführer diese Willenserklärung nach Belehrung hinsichtlich der Rechtsfolgen abgegeben hat. 
Spruchpunkt I und II des Bescheides des Bundesasylamtes sind damit am 17.07.2012 in Rechtskraft erwachsen. 
 

3. Rechtliche Beurteilung: 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) tritt dieses Bundesgesetz mit 1. Juli 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz über den unabhängigen Bundesasylsenat - UBASG, BGBl. I Nr. 77/1997, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I. Nr. 100/2005, außer Kraft. 
 

Mit 1. Juli 2008 entscheidet der Asylgerichtshof gemäß Art. 129c Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 
1/1930, idgF, in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, in der geltenden 
Fassung in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 oder 3a leg. cit. vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Durch Einzelrichter/Einzelrichterin entscheidet der Asylgerichtshof gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 AsylG 2005 
ausnahmslos über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4 leg. cit.; 
 

b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 leg. cit. sowie 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG. 
 

Der Asylgerichtshof entscheidet weiters durch Einzelrichter über die Rechtmäßigkeit der Aufhebung des 
Abschiebeschutzes im Rahmen der Überprüfung gemäß § 41a AsylG 2005. 
 

Eine mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung fällt gemäß § 61 Abs. 3 Z 2 leg. cit. ebenfalls in die 
Kompetenz des/der zuständigen Einzelrichters/ Einzelrichterin. 
 

Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Rechtsmittelverfahren gegen einen abweisenden Bescheid. Daher ist 
das Verfahren des Beschwerdeführers von dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen Senat des 
Asylgerichtshofes weiterzuführen. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - 
AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. 
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Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die 
 

Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Mit 01.01.2006 ist das Asylgesetz 2005 in Kraft getreten. Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 idgF sind alle am 
31.12.2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 
AsylG 1997 gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 2 AsylG 1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über 
Asylanträge, die ab dem 1.5.2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 
76/1997, in der jeweils geltenden Fassung geführt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005 idgF ist § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 38/2011 auf alle 
am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Jänner 2010 
erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10, die Zurückweisung eines Asylantrages nach dem 
Asylgesetz 1997 als eine Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages nach dem 
Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2 gilt. 
 

Zur Ausweisungsentscheidung: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 38/2011 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz 
mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abgewiesen wird und kein Fall der §§ 8 Abs 3a oder 9 Abs 2 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. 
 

Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

d) der Grad der Integration; 
 

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

h) die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren; 
 

i) die Frage ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. 
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Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, 
gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben 
ist. 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, 
stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Nach § 10 Abs. 5 leg. cit. ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit 
einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und 
Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 
Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht 
oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Nach § 10 Abs. 6 leg. cit. bleiben Ausweisungen nach Abs. 1 binnen 18 Monaten ab einer Ausreise aufrecht. 
 

Wird eine Ausweisung durchsetzbar, so gilt sie nach § 10 Abs. 7 leg. cit. als durchsetzbare 
Rückkehrentscheidung nach dem Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, und hat der Fremde 
binnen einer Frist von 14 Tagen freiwillig auszureisen. Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht, wenn 
gegen den Fremden ein Rückkehrverbot erlassen wurde und für die Fälle einer zurückweisenden Entscheidung 
gemäß § 5 AsylG 2005 oder § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 38 
durchführbar wird; in diesen Fällen hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Nach § 10 Abs. 8 leg. cit. ist mit Erlassung der Ausweisung der Fremde über seine Pflicht zur unverzüglichen 
oder fristgerechten Ausreise und gegebenenfalls über die Möglichkeit eines Antrages auf Verlängerung der Frist 
für die freiwillige Ausreise bei der örtlich zuständigen Fremdenpolizeibehörde (§ 55a FPG) zu informieren, 
insbesondere auf Rückkehrhilfe, sowie auf mögliche fremdenpolizeiliche Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Ausreiseverpflichtung (§ 46 FPG) hinzuweisen. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen 
Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende 
Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. 
auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, 
B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 
3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 
1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Wie der Verfassungsgerichtshof (VfGH) bereits in zwei Erkenntnissen vom 29.09.2007, Zl. B 328/07 und Zl. B 
1150/07, dargelegt hat, sind die Behörden stets dazu verpflichtet, das öffentliche Interesse an der 
Aufenthaltsbeendigung gegen die persönlichen Interessen des Fremden an einem weiteren Verbleib in Österreich 



 Asylgerichtshof 04.09.2012 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 11 

am Maßstab des Art. 8 EMRK abzuwägen, wenn sie eine Ausweisung verfügt. In den zitierten Entscheidungen 
wurden vom VfGH auch unterschiedliche - in der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
(EGMR) fallbezogen entwickelte - Kriterien aufgezeigt, die in jedem Einzelfall bei Vornahme einer solchen 
Interessenabwägung zu beachten sind und als Ergebnis einer Gesamtbetrachtung dazu führen können, dass Art. 8 
EMRK einer Ausweisung entgegen steht: 
 

die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird (EGMR 31.01.2006, 
Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 562; 16.09.2004, Ghiban, Zl. 
11103/03, NVwZ 2005, 1046), 
 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80, 9473/81, 
9474/81, EuGRZ 1985, 567; 20.06.2002, Al-Nashif, Zl. 50963/99, ÖJZ 2003, 344; 22.04.1997, X, Y und Z, Zl. 
21830/93, ÖJZ 1998, 271) und dessen Intensität (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00), 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
 

den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert (vgl. EGMR 04.10.2001, Adam, Zl. 43359/98, EuGRZ 
2002, 582; 09.10.2003, Slivenko, Zl. 48321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.06.2005, Sisojeva, Zl. 60654/00, EuGRZ 
2006, 554; vgl. auch VwGH 05.07.2005, Zl. 2004/21/0124; 11.10.2005, Zl. 2002/21/0124), 
 

die Bindungen zum Heimatstaat, 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der 
öffentlichen Ordnung (vgl. z. B. EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 40447/98; 11.04.2006, Useinov, Zl. 
61292/00), sowie 
 

auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 24.11.1998, Mitchell, Zl. 40447/98; 05.09.2000, Solomon, 
Zl. 44328/98; 31.01.2006, Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Zl. 50435/99, ÖJZ 2006, 738 = EuGRZ 2006, 
562; 31.07.2008, Omoregie ua., Zl. 265/07). 
 

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sind die Staaten im 
Hinblick auf das internationale Recht und ihre vertraglichen Verpflichtungen befugt, die Einreise, den Aufenthalt 
und die Ausweisung von Fremden zu überwachen (EGMR 28.05.1985, Abdulaziz ua., Zl. 9214/80 ua, EuGRZ 
1985, 567; 21.10.1997, Boujlifa, Zl. 25404/94; 18.10.2006, Üner, Zl. 46410/99; 23.06.2008 [GK], Maslov, 
1638/03). Die EMRK garantiert Ausländern kein Recht auf Einreise, Aufenthalt und Einbürgerung in einem 
bestimmten Staat (EGMR 02.08.2001, Boultif, Zl. 54273/00). 
 

In Ergänzung dazu verleihen weder die EMRK noch ihre Protokolle das Recht auf politisches Asyl (EGMR 
30.10.1991, Vilvarajah ua., Zl. 13163/87 u.a.; 17.12.1996, Ahmed, Zl. 25964/94; 28.02.2008 [GK] Saadi, Zl. 
37201/06). 
 

Der Beschwerdeführer lebt seit dem Jahr 2004 durchgehend in Österreich und hat damit bereits mehrere Jahre in 
Österreich verbracht. 
 

Da in der gegenständlichen Rechtssache durch die in Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides 
angeordnete Ausweisung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet, ein Eingriff in das 
durch Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützte Recht auf Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers vorliegt, ist 
eine Interessenabwägung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK durchzuführen. 
 

Im Lichte der o.g. Judikatur des EGMR und des VfGH ist in der gegenständlichen Rechtssache der Eingriff in 
das Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers nicht durch die in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten 
öffentlichen Interessen gerechtfertigt. Dies aus folgenden Gründen: 
 

Was die Festigkeit seiner sozialen und kulturellen Bindungen in Österreich betrifft, stellt der Asylgerichtshof 
fest, dass der Beschwerdeführer bereits seit Mai 2004 in Österreich aufhältig und gut integriert ist. Er verfügt 
über gute Deutschkenntnisse, sodass er sich auf Deutsch mit seinen österreichischen Freunden gut unterhalten 
kann und ihm auch seit Jahren eine Berufsausübung in Österreich möglich ist. Seine Deutschkenntnisse konnte 
er auch durch den Nachweis über die Ablegung einer A2 Deutschprüfung der Fa. Berlitz vom 06.08.2012 
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belegen. Der Beschwerdeführer bezieht seit dem Jahr 2008 keine Leistungen aus der Grundversorgung mehr und 
geht seit mehreren Jahren einer legalen Beschäftigung im österreichischen Bundesgebiet nach. Zunächst erhielt 
der Beschwerdeführer im Jahr 2008 eine Gewerbeberechtigung für ein Reinigungsgewerbe, womit er seinen 
Lebensunterhalt bestreiten konnte. Im Dezember 2009 erhielt der Beschwerdeführer erstmals eine 
Beschäftigungsbewilligung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, woraufhin er vom 15.12.2009 bis zum 
30.04.2010 im Gastgewerbe, Hotel XXXX, als Küchenhilfe gearbeitet hat. In dieser Zeit hat der 
Beschwerdeführer sein Reinigungsgewerbe ruhend gemeldet, ab Mai 2010 wieder aufgenommen, derzeit aber 
wieder ruhend gemeldet, nachdem ihm am 22. November 2011 mittlerweile eine dritte 
Beschäftigungsbewilligung erteilt worden ist, sodass er - unter Zugrundelegung der 
Beschäftigungsbewilligungen - insgesamt ca. 1 Jahr im Gastgewerbe gearbeitet hat. Auch derzeit verfügt er 
wieder über eine Einstellungszusage vom Hotel XXXX wo er - nach Rücksprache mit dem Hotel XXXX - ein 
monatliches Einkommen von 1.300 bis 1.400 Euro/Monat erhält und als äußerst flexibler, intelligenter und sehr 
hilfreicher Mitarbeiter im Betrieb gilt, weshalb zum aktuellen Zeitpunkt wie auch für die Zukunft, da der 
Beschwerdeführer dies seit mehreren Jahren nachweisen kann, von einer Selbsterhaltungsfähigkeit auszugehen 
ist. Eine telefonische Überprüfung ergab die Richtigkeit der Einstellungszusage. Der Beschwerdeführer hat sich 
mit seiner ihm attestierten engagierten und verlässlichen Art und seinem Einsatz auch sozial gut integriert. Er 
wohnt bereits seit Mai 2006 in einer Mietwohnung, aktuell hat er eine kleine Wohnung mit einem Wohnraum 
von 20m² gemietet, wofür er 180 Euro Miete/Monat bezahlt. Durch das Engagement in Beruf, Erlernen der 
deutschen Sprache und sich grundsätzlich Wissen anzueignen, etwa durch das Kennenlernen der österreichischen 
Sitten und Gebräuche verfügt der Beschwerdeführer auch über einen großen Freundes- und Bekanntenkreis in 
Österreich. Es liegen auch keine strafrechtlichen Verfehlungen und insbesondere keinerlei Verurteilungen des 
somit unbescholtenen Beschwerdeführers vor. Was die strafgerichtliche Verurteilung des Beschwerdeführers aus 
dem Jahr 2007 anbelangt, ist dazu anzumerken, dass nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes getilgte 
strafgerichtliche Verurteilungen - wie auch im Fall des Beschwerdeführers - nicht in die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Art 8 EMRK einzubeziehen sind (vgl. VfGH 16.12.2009, B 19/09). 
Abgesehen davon hat der Beschwerdeführer - wie sich aus dem inliegenden Strafregisterauszug - ergibt, nach 
der strafgerichtlichen Verurteilung im Jahr 2007, wo er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 2 Monaten 
verurteilt worden war, keine weiteren Verstöße gegen die österreichische Rechtsordnung mehr begangen, zudem 
hat der VfGH in der Entscheidung vom 18.06.2012, U 713/11-17 hinsichtlich einer Verurteilung zu einer 
bedingten Freiheitsstrafe ausgesprochen, dass in so einem Fall von einer günstigen Zukunftsprognose 
auszugehen ist, was sich im Fall des Beschwerdeführers - unter Zugrundelegung seiner nachhaltigen 
Integrationsbemühungen - jedenfalls realisiert hat, nachdem er durch die Aufnahme einer legalen Berufstätigkeit, 
dem Erlernen der deutschen Sprache und dem Aufbau eines sozialen Netzes bewiesen hat, dass er gewillt ist, 
sich in Österreich nachhaltig zu integrieren, sodass der Umstand der strafgerichtlichen Verurteilung im Jahr 2007 
nicht dazu führt, dass im gegenständlichen Fall die öffentlichen Interessen an einer Aufenthaltsbeendigung 
überwiegen. Der Beschwerdeführer, der auch die entsprechenden Deutschkenntnisse vorweisen kann, war und ist 
aktiv um eine Integration in Österreich bemüht, pflegt den Kontakt zu Freunden und Mitmenschen und trägt 
aktiv zum gesellschaftlichen Leben bei. 
 

Es liegt kein fremdenpolizeiliches Aufenthaltsverbot oder Rückkehrverbot gegen den Beschwerdeführer vor. Der 
Beschwerdeführer ist strafgerichtlich unbescholten. Dies ergibt sich aus der im Akt inliegenden 
Strafregisteranfrage, sowie der ebenfalls einliegenden Anfrage in der Fremdeninformation. 
 

Dem Bundesasylamt ist zwar zuzustimmen, dass dem öffentlichen Interesse, eine über die Dauer des 
Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, aus der Sicht des Schutzes und der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zukommt; im 
vorliegenden Fall überwiegen jedoch die privaten Interessen an einem Verbleib in Österreich den öffentlichen 
Interessen an einer Aufenthaltsbeendigung. Der Beschwerdeführer hat u. a. durch sein Verhalten gezeigt, dass er 
gewillt ist, sich in Österreich zu integrieren und ist daher davon auszugehen, dass er auch weiterhin bestrebt ist, 
sich in Österreich zu integrieren, den Unterhalt für sein Leben selbst zu erwirtschaften. Auch wenn sich der 
Beschwerdeführer nicht darauf verlassen konnte, sein Leben auch nach Beendigung seines Asylverfahrens in 
Österreich fortzuführen, hat er sich in der österreichischen Gesellschaft nachhaltig integriert. Bedenkt man, dass 
der Beschwerdeführer mit seinem mehr als achtjährigen legalem Aufenthalt seine Integrationswilligkeit nicht 
zuletzt auch dadurch bewiesen hat, dass er die österreichische Rechtsordnung - soweit ersichtlich - nach seinem 
Fehlverhalten im Jahr 2007 geachtet hat und gute Kenntnisse der deutschen Sprache erworben hat, sowie sich 
aktiv um einen Arbeitsplatz bemüht hat und bereits über einen längeren Zeitraum einer legalen Beschäftigung 
nachgegangen ist, dann überwiegen seine privaten Interessen am Verbleib im Bundesgebiet den (unbestreitbar) 
öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere im Interesse an der Einhaltung 
fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin manifestieren, dass das Asylrecht (und die mit der Einbringung 
eines Asylantrages verbundene vorläufige Aufenthaltsberechtigung) nicht zur Umgehung der allgemeinen 
Regelung eines geordneten Zuwanderungswesens dienen darf. 
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Siehe zur Interessenabwägung auch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 07.10.2010, Zl. B950-
954/10-8, indem dieser unterscheidet ob die Aufenthaltsdauer auf eine schuldhafte Verzögerung des 
Beschwerdeführers zurückzuführen ist oder nicht. Im Falle des Beschwerdeführers kann die lange 
Verfahrensdauer nicht auf sein Verschulden zurückgeführt werden, sondern liegt ein Organisationsverschulden 
des Staates vor. 
 

Da somit zum Entscheidungszeitpunkt das Interesse an der Aufrechterhaltung des Privatlebens des 
Beschwerdeführers im konkreten Fall die in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten öffentlichen Interessen überwiegt, 
erweist sich die im angefochtenen Bescheid angeordnete Ausweisung des Beschwerdeführers aus Österreich als 
unzulässig. 
 

Es beruht die durch eine Ausweisung des Beschwerdeführers drohende Verletzung seines Privat- und 
Familienlebens auf Umständen, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind, sodass die Ausweisung zu 
beheben und auf Dauer für unzulässig zu erklären war. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


